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Informationsheft „Kollekten – Handreichung für die kirchenge-

meindliche Praxis“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit dem 1. Juli 2003 gelten die Rechtsverordnung über das kirchliche Kol-

lektenwesen sowie die dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen. 

Damals haben wir Ihnen in einer Broschüre ergänzende Hinweise für die 

Kollektenpraxis gegeben (vgl. Rundverfügung G 4/2004). 

 

Das landeskirchliche Kollektenrecht hat sich nicht geändert. Gleichwohl 

war es an der Zeit, die Arbeitshilfe kritisch durchzusehen und Erfahrungen 

aus dem „Kollektenalltag“ einfließen zu lassen. 

 

Anbei übersenden wir das neu aufgelegte Informationsheft für das ge-

meindliche Kollektenwesen. Bitte beachten Sie die enthaltenen Hinweise 

und Anregungen. 

 

Weitere kostenfreie Exemplare stellen wir gern zur Verfügung. Bestellun-

gen bitte an andreas.hornig@evlka.de. 
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 Landeskirchenamt � Postfach 37 26 � 30037 Hannover  Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 
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 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 Auskunft Herr Hornig 

 Durchwahl 0511 1241-246 

 E-Mail andreas.hornig@evlka.de 
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Verteiler: 

Kirchenvorstände und Kapellenvorstände, 

Verbandsvertretungen der Gesamtverbände und 

Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände 

durch die Kirchenkreisvorstände 

(mit Abdrucken für diese, die Vorstände der Kirchen- 

kreisverbände und die Kirchenkreisämter) 

Vorsitzende der Kirchenkreistage 

Landessuperintendenturen 

Rechnungsprüfungsamt 

(mit Abdrucken für seine Außenstellen) 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 


